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KT-Drucksache Nr. X-0223  
 
für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Haushalt 2021;  
Zuwendungsvereinbarungen mit dem Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen e. V. 
(AWO) zur Finanzierung der Leistungsangebote nach § § 67 ff. SGB XII in der 
Wohnungsnotfallhilfe 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Zur Förderung der Fachberatungsstelle für Männer werden im Haushalt 2021 

193.000,00 EUR bei der Produktgruppe 31.10 eingestellt. Die Zuwendung im Haushalts-
jahr 2021 beträgt 193.028,00 EUR.  

 
2. Zur Förderung der Fachberatungsstelle für Frauen werden im Haushalt 2021 

78.900,00 EUR bei der Produktgruppe 31.40 eingestellt. Die Zuwendung im Haushalts-
jahr 2021 beträgt 78.857,00 EUR. 

 
3. Zur Förderung des Tagestreffs werden im Haushalt 2021 97.300,00 EUR bei der Pro-

duktgruppe 31.40 eingestellt. Die Zuwendung im Haushaltsjahr 2021 beträgt 
97.225,00 EUR. 

 
4. Zur Förderung des Angebots „Netzwerk ambulante Wohnraumsicherung“ (NAWO) wer-

den im Haushalt 2021 34.100,00 EUR bei der Produktgruppe 31.60 eingestellt. Die Zu-
wendung im Haushaltsjahr 2021 beträgt 34.125,00 EUR. 

 
5. Die bisher einzeln finanzierten Angebote werden zu einem Gesamtpaket „Angebote der 

Wohnungslosenhilfe im Landkreis Reutlingen“ zusammengeführt.  
 
6. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der AWO eine Zuwendungsvereinbarung mit einer 

3-jährigen Laufzeit und einer Dynamisierung von 2 % abzuschließen. Die Zuwendung im 
Haushaltsjahr 2021 beträgt 403.235,00 EUR. Die Dynamisierung in den Jahren 2022 
und 2023 erfolgt unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Haushaltsmittel. 

 
7. Der weitergehende Antrag wird abgelehnt. 

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 05.11.2020 
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Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand/Gesamtinvestition: 
 ca. 680.900,00 EUR  

Anteil Landkreis:  ca. 403.300,00 EUR 

Teilhaushalt: 4 
Produktgruppe: 31.10, 31.40, 31.60 

Im Haushaltsplan 2021  
veranschlagte Haushalts- 
mittel:  373.500,00 EUR 
 
Über die Änderungsliste für  
das Jahr 2021 bei Produkt- 
gruppe 31.40 einzustellen: 29.800,00 EUR 

jährlicher Folgeaufwand: ca. 403.300,00 EUR zuzüglich 2 % Dynamisierung/Jahr  
 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
Die Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen e. V. (AWO) ist seit mehr als 30 Jahren ein be-
währter Partner des Landkreises Reutlingen im Bereich der Wohnungslosenhilfe. Neben den 
institutionell, über Zuwendungsvereinbarungen geförderten, Angeboten bietet sie Leistungen 
im ambulant betreuten Wohnen oder im Aufnahmehaus an. Diese werden über Leistungs-
entgelte finanziert. 
 
Für das Haushaltsjahr 2020 beantragte die AWO für die Fachberatungsstelle für Männer 
eine Personalaufstockung sowie eine insgesamt höhere Förderung mit dem Ziel, den Eigen-
anteil auf 50 % zu reduzieren. Im Einvernehmen mit der AWO wurde eine, gegenüber dem 
Antrag etwas reduzierte, Personalaufstockung umgesetzt und eine Zuwendungsvereinba-
rung mit einer einjährigen Laufzeit abgeschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit der 
AWO Gespräche mit dem Ziel eines Gesamtfinanzierungskonzeptes für die bestehenden 
Angebote aufzunehmen. (KT-Drucksache Nr. X-0083). 
 
Mit der AWO wurden verschiedene Gespräche geführt. Eine einvernehmliche Lösung konnte 
leider nicht erreicht werden. Die AWO begehrt über alle Angebote hinweg eine deutlich hö-
here Finanzierung, einen Eigenanteil von maximal 10 %, sowie eine jährliche Dynamisierung 
von 2,5 %. Der entsprechende Antrag ist als Anlage 1, die Verwendungsnachweise 2019, die 
Haushaltspläne 2020 und 2021 sind als Anlage 2 beigefügt. 
 
In den Gesprächen hat sich gezeigt, dass insbesondere bei der Fachberatungsstelle für 
Frauen eine strukturelle Unterfinanzierung besteht. Es wird deshalb vorgeschlagen, bei die-
sem Angebot eine strukturelle Erhöhung um 30.000,00 EUR vorzunehmen.  
 
Im Sinne eines Gesamtpakets sollen die bisher  jeweils einzeln geförderten Beratungsange-
bote zusammengefasst und damit der AWO Spielräume in der Finanzierung und ein flexible-
rer Personaleinsatz bei wechselnden Bedarfslagen ermöglicht werden.  
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Bisherige Förderung 
 

Mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände (LWV) zum 01.01.2005 sind die Auf-
gaben für die Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, zu denen 
auch die Wohnungsnotfallhilfe gehört,  auf die Stadt- und Landkreise übergegangen. 
Während der Zuständigkeit des LWV wurden von diesem die persönlichen und sächli-
chen Verwaltungskosten in Form von Pauschalen übernommen. Nach der Rückübertra-
gung auf den Landkreis wurde die Pauschalfinanzierung grundsätzlich beibehalten und 
fortgeschrieben.  
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Dem Landkreis ist die Unterstützung von Menschen in Wohnungsnot nicht erst seit 
Übernahme der Aufgaben vom ehemaligen Landeswohlfahrtsverband im Jahr 2005 ein 
wichtiges Anliegen. Die verschiedenen Angebote konnten in den vergangenen Jahren 
laufend erweitert und um neue ergänzt werden. 

 
1.1 Fachberatungsstelle Männer 

 
Die Aufgabe und die Finanzierungsstruktur wurden im Rahmen der Verwaltungsre-
form vom früheren LWV übernommen. Im Jahr 2020 erfolgte eine Personalaufsto-
ckung von 2,0 VZÄ um 0,3 Stellen beim Fachpersonal auf 2,3 Stellen und um 0,15 
Stellen von 0,50 Stellen auf 0,65 Stellen beim Verwaltungspersonal, verbunden mit 
einer Erhöhung der Förderung um 23.500,00 EUR. Die Zuwendung im Jahr 2020 
beträgt 189.312,00 EUR. Das Jobcenter vergütet der AWO für die Geld- und Post-
verwaltung der Klienten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die ebenfalls vom 
vorhandenen Fachpersonal durchgeführt wird, zusätzlich mit insgesamt 
26.600,00 EUR. Der Eigenanteil des Trägers an den Personal- und Sachkosten 
lag im Jahr 2019 bei 16,9 %, nach der Haushaltsplanung der AWO wird er 2020 
bei 21,3 % liegen. 
 

1.2 Fachberatungsstelle Frauen 
 
Das Angebot wurde 2010 als Projekt begonnen und 2013 in ein Regelangebot 
überführt. Im Jahr 2017 wurde eine Personalaufstockung von 0,5 auf 1,0 Fach-
kraftstellen (verbunden mit einer Erhöhung der Förderung um 22.500,00 EUR) 
umgesetzt. Die Zuwendung im Jahr 2020 beträgt 47.899,00 EUR. Der Eigenanteil 
des Trägers lag im Jahr 2019 bei 38,1 %, nach der Haushaltsplanung der AWO 
wird er 2020 bei 40,9 % liegen. 

 
1.3 Tagestreff 

 
Auch bei diesem Angebot wurde die frühere Finanzierungssystematik des LWV im 
Wesentlichen übernommen. Zuletzt erfolgte im Jahr 2019 eine strukturelle Erhö-
hung um 6.000,00 EUR von 87.450,00 EUR auf 93.450,00 EUR. Die Zuwendung 
im Jahr 2020 beträgt 95.319,00 EUR. Der Eigenanteil der AWO an den Gesamt-
kosten des Angebots lag im Jahr 2019 bei 9,3 %, nach der Haushaltsplanung der 
AWO wird er 2020 bei 12,6 % liegen. 
 

1.4 Netzwerk ambulante Wohnraumsicherung (NAWO) 
 
Das Angebot wurde in den Jahren 2016 bis 2018 als Projekt begonnen. Die Finan-
zierung erfolgte in der Projektphase im Wesentlichen über EU-Mittel. Im Haus-
haltsjahr 2019 wurde es in die Regelstruktur überführt. Der Landkreis bezuschusst 
das Angebot im Jahr 2020 mit 33.500,00 EUR. Weiterhin tragen die Städte und 
Gemeinden Reutlingen, Metzingen, Münsingen und Lichtenstein mit Zuwendungen 
in Höhe von insgesamt ca. 87.000,00 EUR zur Gesamtfinanzierung bei. Der Ei-
genanteil lag im Haushaltsjahr 2019 bei 7,4 %, nach der Haushaltsplanung der 
AWO wird er 2020  bei 11,7 % liegen. 

 
2. Anträge 

 
2.1 Reduzierung der Eigenanteile bei sämtlichen Angeboten auf maximal 10 %, aus-

gehend von den tatsächlichen Gesamtkosten (Personal- und Sachaufwendungen).  
 
Die Wohnungslosenhilfe ist eine weisungsfreie Pflichtaufgabe nach den §§ 67 ff. 
SGB XII. Bei der Durchführung der Aufgabe bedient sich der Landkreis im Rah-
men des Subsidiaritätsprinzips der Erfahrung und Fachkompetenz der AWO. Die 
inhaltliche Schwerpunktsetzung und den Umfang der Förderung bestimmt der 
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Landkreis als Sozialhilfeträger. Ein unmittelbarer Anspruch auf eine vollumfängli-
che Finanzierung besteht nicht, vielmehr ist es ein Merkmal des Subsidiaritätsprin-
zips, dass die freien Träger einen angemessenen Eigenanteil an den Personal- 
und Sachkosten einbringen. Dadurch sollen die Zuwendungsempfänger insbeson-
dere angehalten werden, Fördermittel wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.  
 
Die Eigenanteile der freien Träger an den Personal- und Sachkosten im Landkreis 
Reutlingen liegen im Durchschnitt bei ca. 25 %. Eine Festlegung des Eigenanteils 
auf maximal 10 % würde einen weitgehenden Übergang des Unternehmensrisikos 
auf den Landkreis bedeuten. Der Anreiz zur eigenen Einnahmenakquise und zum 
wirtschaftlichen Handeln würde erheblich reduziert werden. 
 
Deshalb ist aus Sicht der Verwaltung dieser Antrag, auch aus Gründen der 
Gleichbehandlung mit anderen Zuwendungsempfängern, abzulehnen. Wie unter 
Ziffer 2.4 und Ziffer 3 dargestellt, soll vielmehr der Eigenanteil durch eine struktu-
relle Erhöhung und die Zusammenfassung der einzelnen Angebotsbausteine ins-
gesamt auf ein angemessenes Maß reduziert werden. 
 

2.2 Erhöhung der jährlichen Dynamisierung von 2 % auf 2,5 % 
 
Mit der regelmäßigen, jährlichen Dynamisierung um 2 %, verbunden mit dem Ab-
schluss von Zuwendungsverträgen mit einer 3-jährigen Laufzeit, wird den Trägern 
Planungssicherheit gegeben und die allgemeinen Kostensteigerungen werden 
weitgehend ausgeglichen. Mit dieser Vorgehensweise hebt sich der Landkreis 
Reutlingen von anderen Zuwendungsgebern (Bund, Land, andere Kommunen) ab. 
Es ist richtig, dass einzelne, recht hohe Tarifabschlüsse in den letzten Jahren 
dadurch nicht vollständig ausgeglichen wurden. Dies war in früheren Jahren an-
ders und es ist mit dem aktuellen Abschluss im TVöD absehbar, dass eine 2%ige 
Erhöhung auch in den nächsten beiden Jahren mehr als auskömmlich ist. Die 
Sachkostensteigerungen lagen regelmäßig, zum Teil deutlich, unter 2 %. 
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, die Dynamisierung bei 2 % zu belassen. Damit ist 
auch in Zukunft eine auskömmliche Finanzierung sichergestellt. 

 
2.3 Fachberatungsstelle für Männer in der Rommelsbacher Straße 1 

 
Die AWO hatte für das Haushaltsjahr 2020 eine Aufstockung des Fachpersonals 
um 0,5 Stellen auf insgesamt 2,5 Stellen und des Verwaltungspersonals um 0,25 
Stellen auf insgesamt 0,75 Stellen beantragt. Im Einvernehmen mit der AWO er-
folgte zunächst eine Aufstockung des Fachpersonals um 0,3 auf 2,3 Stellen und 
des Verwaltungspersonals um 0,15 auf 0,65 Stellen. Die Zuwendung erhöhte sich 
dadurch um 23.500,00 EUR auf 189.312,00 EUR. Die Anhebung war aufgrund der 
Fallzahlenentwicklung in den vergangenen Jahren gerechtfertigt. Die Zahlen sind 
von 2010 bis 2018 kontinuierlich von 448 Fällen auf 719 Fälle angestiegen. Nun 
zeigt sich erstmals im 2019 ein doch recht deutlicher Rückgang um 31 Fälle auf 
688 Fälle.  
 
Der Fallschlüssel je Vollzeitfachkraft lag auf der Basis der Fallzahlen 2018 bei rund 
1:360. Er reduziert sich mit der Erhöhung der Fachkraftanteile im Jahr 2020 und 
den aktuell bekannten Fallzahlen 2019 auf rund 1:300. Vor diesem Hintergrund 
wird die im Haushaltsjahr 2020 umgesetzte Personalaufstockung, zumindest für 
die nächsten 3 Jahre, als ausreichend angesehen.  

 
2.4 Fachberatungsstelle für Frauen im Elisabeth-Zundel-Haus 

 
Das Angebot wurde im Jahr 2010 als Projekt begonnen. Aufgrund der Erfahrungen 
in den ersten beiden Projektjahren wurde das Angebot ab 2012 in die Regelstruk-
tur überführt. Die AWO beantragte dafür eine pauschale Zuwendung an den Per-
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sonal- und Sachkostenaufwendungen in Höhe von 20.000,00 EUR, die ebenfalls 
jährlich dynamisiert wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Aufstockung 
um 0,5 VZÄ auf eine 1,0 Stelle für die Fachberatung. Die Förderung wurde in die-
sem Zusammenhang um 22.500,00 EUR erhöht.  
 
Das Jobcenter beteiligt sich darüber hinaus auch hier mit einem Betrag von derzeit 
5.300,00 EUR an der Geld- und Postverwaltung für die Klientinnen.  
 
Die Fallzahlen sind in den ersten Jahren 2010 bis 2014 kontinuierlich von 114 auf 
225 angestiegen. Seither gibt es einen stagnierenden Verlauf um die 200 Fälle. 
Die aktuelle Zahl aus dem Jahr 2019 liegt bei 207 Fällen. Der Fallschlüssel je Voll-
zeitfachkraft liegt damit bei ca. 1:200. 
 
Die AWO hatte seinerzeit mit der beantragten Pauschalfinanzierung einen relativ 
hohen Eigenanteil an den Personal- und Sachkosten in Kauf genommen. Mit der 
Personalaufstockung im Jahr 2017 wurde dieser Eigenanteil nicht reduziert, son-
dern hat sich in der absoluten Summe nochmals erhöht. Er lag im Jahr 2019 bei 
38,1 % und wird nach der Haushaltsplanung der AWO für 2020 bei 40,9 % liegen.  
 
Dieser Anteil ist im Vergleich mit den anderen Angeboten der AWO und dem 
Durchschnitt anderer Träger im Landkreis Reutlingen recht hoch. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, die Förderung für dieses Angebot von bisher 47.899,00 EUR struk-
turell deutlich um 30.000,00 EUR zu erhöhen. Die Förderung liegt dann im Jahr 
2021 bei 78.857,00 EUR. Der Eigenanteil reduziert sich damit auf ca. 20,8 %. 
 

2.5 Tagestreff 
 
Der Tagestreff stellt ein ambulantes, niedrigschwelliges Begegnungs-, Vermitt-
lungs- und Beratungsangebot dar, ohne Verpflichtung zur Inanspruchnahme weite-
rer Leistungen. Es wird seit 2003 angeboten und soll Zugang zu anderen Hilfen er-
leichtern, sofern dies vom Hilfesuchenden gewünscht ist. Das Angebot wird von 
Frauen und Männern genutzt. Etwa die Hälfte der Nutzer sind nicht wohnungslos 
im eigentlichen Sinne, sondern Personen am Rande der Armutsgrenze, die zum 
Teil noch über Wohnraum verfügen, aber Kontakt und Hilfe suchen, oder die 
Dienstleistungen (günstiges Mittagessen, Arzt- und Friseurbesuch) in Anspruch 
nehmen wollen. Das Angebot wird an 5 Tagen die Woche (montags bis freitags 
jeweils von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr) vorgehalten. Es wird in Zusammenarbeit von 
professionellen Kräften mit ehrenamtlichen Kräften umgesetzt.  
 
Die Finanzierungssystematik in Form von Pauschalen wurde im Rahmen der Ver-
waltungsreform 2005 grundsätzlich vom früheren Landeswohlfahrtsverband über-
nommen. Im Jahr 2019 erfolgte eine strukturelle Erhöhung um 6.000,00 EUR auf 
93.450,00 EUR. Der Tagestreff ist mit einer Zuwendung in Höhe von derzeit 
95.319,00 EUR (Eigenanteil nach der Haushaltsplanung der AWO für 2020: 
12,6 %) auskömmlich finanziert. 
 

2.6 Netzwerk ambulante Wohnraumsicherung (NAWO) 
 
Es handelt sich um ein präventives Angebot zur Vermeidung von Wohnungslosig-
keit. Durch frühzeitige, auch aufsuchende, Beratung und Unterstützung von Mie-
tern und Vermietern werden gefährdete Mietverhältnisse gesichert oder angemes-
sener Ersatzwohnraum gesucht. Es ist nicht nur ein wichtiges Angebot für die Be-
troffenen, sondern es ergeben sich dadurch gleichzeitig Kosteneinsparungen für 
die Städte und Gemeinden als Obdachlosenpolizeibehörde. Für die Aufgabe wer-
den 1,5 Fachkraftstellen eingesetzt. 
 
Im Herbst 2019 ist es gelungen, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 
Reutlingen, Metzingen, Münsingen und Lichtenstein eine auskömmliche Finanzie-
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rung der aufsuchenden Arbeit in diesen Orten sicherzustellen (KT-Drucksachen 
Nrn. IX-0597 bis IX-0597/3). Dort werden regelmäßige Sprechzeiten vor Ort und 
aufsuchende Beratung angeboten. Ansonsten steht den Betroffenen das Angebot 
in der Beratungsstelle in Reutlingen zur Verfügung.  
 
Das Angebot ist mit einer Zuwendung durch den Landkreis in Höhe von derzeit 
33.500,00 EUR und durch die genannten Städte und Gemeinden in Höhe von 
ca. 87.000,00 EUR (Eigenanteil nach der Haushaltsplanung der AWO für 2020: 
11,7 %) ebenfalls auskömmlich finanziert. 
 

3. Bewertung  
 
Die verschiedenen Angebote der AWO haben sich in der Vergangenheit sowohl inhalt-
lich als auch hinsichtlich der Finanzierung unterschiedlich entwickelt. Dennoch gibt es 
zwischen den einzelnen Angeboten erhebliche inhaltliche und personelle Überschnei-
dungen. Beispielsweise haben die Fachberatungsstellen Männer und Frauen inhaltlich 
die gleichen Zielsetzungen und Aufgaben. Sie unterscheiden sich lediglich durch die 
Zielgruppe. Der Tagestreff steht Klient*innen aus beiden Beratungsstellen (und weiteren 
bedürftigen Personengruppen) zur Verfügung.  
 
Inhaltlich und personell ist eine Trennung der einzelnen Angebote nicht gerechtfertigt. 
Mit der vorgeschlagenen  Zusammenfassung der einzelnen Bausteine ergibt sich ein 
Gesamtangebot „aus einem Guss“. Damit wird es der AWO ermöglicht, aufgrund der 
Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Angebotsbausteinen den Personaleinsatz bei 
kurzfristig auftretenden Änderungen der jeweiligen Bedarfslage anzupassen und Syner-
gieeffekte zu nutzen.  
 
Mit der strukturellen Erhöhung ist nach Auffassung der Verwaltung eine auskömmliche 
Finanzierung sichergestellt. 
 
Mit einer 3-jährigen Laufzeit der Zuwendungsverträge und einer jährlichen Dynamisie-
rung um 2 % ergibt sich für den Träger auch weiterhin eine Planungssicherheit für die 
nächsten Jahre.  
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